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Bebauungsplan N 19, dritte Änderung, 
Wohnen im Park 

 
Fassung vom 07.02.2023 

 
A Präambel 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 13 des Baugesetzbuchs (BauGB), jeweils in der zur Zeit 
des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung hat der Planungs-, Bau-, Umwelt- und Verkehrs-
ausschuss der Stadt Füssen die dritte Änderung des Bebauungsplans durch Ergänzung der 
planungsrechtlichen Festsetzungen unter Ziffer 3.1 der Satzung beschlossen. Die Begrün-
dung und die Bebauungsplanzeichnung werden nicht geändert. 
 
B Änderung der Satzung 
Der § 3 Nr. 2 des Bebauungsplans N 19 -  zweite Änderung, Wohnen im Park erhält folgende 
Fassung: 
Unter Hinweis auf § 1 Abs. 6 BauNVO werden die gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahms-
weise zulässigen Nutzungen: 
a) Betriebe des Beherbergungsgewerbes (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO), 
b) sonstige nicht störende Gewerbebetriebe (§ 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO) 
c) Gartenbaubetriebe (§ 4 Abs. 3 Nr. 4 BauNVO) und 
d) Tankstellen (§ 4 Abs. 3 Nr. 5 BauNVO) 
nicht Bestandteil des Bebauungsplans. Sie sind nicht zulässig. 
 
C Lageplan mit Umgriff des Geltungsbereichs 

 
Ohne Maßstab. 

  

Stadt Füssen 
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D Begründung 
 
 
Vereinfachtes Verfahren 
Das vereinfachte Verfahren gemäß § 13 BauGB konnte angewendet werden, da die Grund-
züge der Planung nicht berührt werden. Von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
und der Behörden und Träger öffentlicher Belange der Umweltprüfung und dem Monitoring 
wurde abgesehen. Die zusammenfassende Erklärung entfällt. 
 
 
Anlass der Planung 
 
Der Stadt Füssen lag ein Antrag auf Baugenehmigung zur Nutzungsänderung einer Eigen-
tumswohnung in eine Ferienwohnung vor. Die Eigentumswohnung liegt im Gebäude Feist-
lestraße 13, FlNr. 1335/3, Gemarkung Füssen. Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans N 19, zweite Änderung Wohnen im Park. 
 
Aus der Sitzungsvorbesprechung mit den Vertretern des Landratsamtes Ostallgäu ergab 
sich, dass mit einer Ersetzung des kommunalen Einvernehmens und einer Genehmigung 
durch das LRA zu rechnen ist. 
 
Aufgrund des klar abgegrenzten Gebietes und dem Nichtvorliegen von Präzedenzfällen soll, 
der Bebauungsplan geändert werden. Der Bau- und Umweltausschuss beschloss in öffentli-
cher Sitzung am 05.02.2020: Dem Stadtrat wird empfohlen, den Bebauungsplan N 19 -  
zweite Änderung Wohnen im Park zu ändern und zur Sicherung eine Veränderungssperre zu 
erlassen. 
 
Der Stadtrat der Stadt Füssen beschloss am 11.02.2020 in öffentlicher Sitzung den Bebau-
ungsplan N 19 – Schulen im Bereich der zweiten Änderung Wohnen im Park zu ändern. Es 
ist die dritte Änderung des Bebauungsplans N 19. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 
14.02.2020 gem. § 2 Abs. 1 BauGB bekannt gemacht. 
 
Der § 3 Art der baulichen Nutzung des Bebauungsplans N 19 -  zweite Änderung, Wohnen 
im Park hat folgenden Wortlaut: 
§ 3 Art der baulichen Nutzung 

1. Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO).  
2. Unter Hinweis auf § 1 Abs. 6 BauNVO werden die gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO aus-

nahmsweise zulässigen Nutzungen:  
o Ziffer 4 Gartenbaubetriebe und  
o Ziffer 5 Tankstellen  

nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 
 

Nicht ausgeschlossen sind bisher Betriebe des Beherbergungsgewerbes und die sonstigen 
nichtstörenden Gewerbebetriebe. Gemäß § 13 a BauNVO gehören Ferienwohnungen zu den 
nicht störenden Gewerbebetrieben. Diese sind im WA nur ausnahmsweise zulässig, das 
heißt über eine zu beantragende und ggf. zuzulassende Ausnahme. 
 
Zur Konkretisierung im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans N 19 -  zweite Än-
derung, Wohnen im Park sind folgende baulichen Nutzungen auszuschließen: 
Gartenbaubetriebe, Tankstellen, Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht stö-
rende Gewerbebetriebe und Ferienwohnungen 
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Eine nachhaltige Steuerung des Ausschlusses der Betriebe des Beherbergungsgewerbes ist 
nur mit Änderung des Bebauungsplans möglich. Grundsätzlich besteht ein Beurteilungsspiel-
raum, welche Nutzungen im Einzelnen als allgemein, ausnahmsweise oder nicht zulässig 
festgesetzt werden. 
In dieser Hinsicht sind folgende Nutzungen wie bisher weiter allgemein zulässig, um dem 
Gebietscharakter als WA Rechnung zu tragen: 

 Wohngebäude, 

 die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften so-
wie nicht störenden Handwerksbetriebe, 

 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke und 

 Anlagen für Verwaltungen. 
 
 
Folgen des Ausschlusses 
Festsetzungen zum Ausschluss haben zur Folge: 

 Bereits genehmigte Nutzungen bleiben zulässig (Bestandsschutz). 

 Eine Erweiterung genehmigter Nutzungen wird i. d. R. nicht mehr möglich sein. Schon 
vorhandene aber nicht genehmigte Nutzungen erhalten keine Genehmigung mehr (auch 
wenn eine Anmeldung bei Füssen Tourismus und Marketing vorliegen sollte!) 

 Neu beantragte Nutzungen erhalten keine Genehmigung mehr - auch wenn im Gebiet 
vorher genehmigte Nutzungen vorhanden sind. Deren Präzedenzfallwirkung endet mit 
der Umplanung. 

 Eine Genehmigung im Weg der Befreiung (§ 31 Abs. 2 des Baugesetzbuches – BauGB) 
wird nicht mehr möglich sein, weil dies die Grundzüge der (Um-)Planung berühren 
würde. Persönliche Umstände des Antragstellers führen zu keinem anderen Ergebnis! 
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Beherbergungskonzept 
 
2020 wurde ein Beherbergungskonzept für das gesamte Stadtgebiet erstellt um eine Grund-
lage für die weitere Steuerung der touristischen Nutzungen zu schaffen. Dies steht im Zu-
sammenhang mit einer Wohnraumbedarfsanalyse. Belegt wird hierdurch, dass trotz Auswei-
sung von Baugebieten ein anhaltendes Defizit an Wohnraum besteht. Zu den Gründen zählt 
die hohe und weiter steigende Zahl Ferienwohnungen, die zu einer Verdrängung des dauer-
genutzten Wohnraumes führt. Das Beherbergungskonzept empfiehlt, anlassbezogen eine 
Steuerung der Entwicklung im Rahmen der Bauleitplanung vorzunehmen. 
 
Beherbergungskonzept für die Stadt Füssen (beschlossene bereichsweise Umsetzung): 

 
 

 
Beherbergungskonzept für die Stadt Füssen (Auszug): 
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Verfahrensverlauf 
 
1. Aufstellungsbeschluss des Stadtrats in öffentlicher Sitzung vom 11.02.2020 

 
2. Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses am 14.02.2020. 

 
3. Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung am Montag 21.11.2022 . 

 
4. Beteiligung der Öffentlichkeit mittels eine Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der 

Zeit vom Dienstag, 29.11.2022 bis Freitag, 30.12.2022 und Beteiligung der Träger öf-
fentlicher Belange mit Schreiben vom Montag 21.11.2022 und mit Termin zum Freitag, 
30.12.2022. 
 

5. Abwägung und Satzungsbeschluss am 07.02.2023. 
 

6. Ausgefertigt. Die vorgenannten Verfahrensabläufe werden mit nachfolgender Unter-
schrift und Siegel bestätigt: 

 
Füssen, 08.02.2023 
STADT FÜSSEN 
 
Gez. 
 
Maximilian Eichstetter 
Erster Bürgermeister 
 
 
7. Mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses am 09.02.2023 ist die 

dritte Änderung in Kraft getreten. 
 
Füssen, 09.02.2023 
STADT FÜSSEN 
 
Gez. 
 
Maximilian Eichstetter 
Erster Bürgermeister 
 
 


